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TOWARZYSTWO WZAJEMNYCH UBEZPIECZEŃ URZĘDNIKÓW PRYWATNYCH 
(Zakład zastępczy po myśli § 65 ustawy z dnia 16. grudnia 1906, Dz. u. p. Nr. 1 z r. 1907, ze względu na działalność pierwszego działu Kasy emerytalnej) 

we Lwowie — ul. KI. Tańskiej 3.
Rach. czek. Poczt Kas Oszczędności Nr. 51.097. Telefon Nr. 807.

Przy odpowiedzi prosimy powołać się 
na powyższą liczbę.

In dera Entwürfe des Berichterstatters Dr.Stefan von Dicht, be
treffend die Novellierung des Gesetzes vom 16.Dezember 1906, R.Q.Bl.Hr.l 
ex 1907, erscheinen die nachstehenden Bestimmungen abänderungsbedürftig:

Im § 1, 1 a, 2.
Die in den §§ 1, la und 2 vorgeschlagene und angestrebte ge

nauere, als dies im geltenden Gesetze der Fall ist, Umschreibung des Um
fanges der Versicherungspflicht, ist im Ganzen und Grossen eine sehr 

zweckentsprechende und Klarheit bringende. Dieselbe basiert fast voll
ständig auf der heutigen Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes. Folgen
de Bestimmungen sind jedoch unbedingt abzuändern:

abMderungsvors chUge .

Im § 1 a Alinea 5 waren die Wor
te „das Registrieren, Expedieren, ... 
das Ausfällen von Fonnularien nach 
vorhandenen Daten und das Ab pausen 
oder Schablonieren von Planen und 
Zeichnungen. ’’ zu streichen;

dieses Alinea hatte demnach zu 
lauten.- Als untergeordneter Hilfs
dienst ïm Bureau und Kontor gilt 
insbesondere das fundieren von 
Schriftstücken.”

Ira
te Satz

§ 1 a Alinea 6 
zu streichen.

ist der letz-

I« § 2:S.2 hat zu lauten:
2.Personen, die auf Grund eigener 

Dienstleistung bereits eine Versor
gung AFension, xJrovision u.dgl.:/in 
der Hohe Jener Gehaltsklasse genies
sen, in die sie für den Fall ihrer 
Versieherungspf1ichtigkeit einzurei
hen waren.

MOTIVIERUNG.

Durch diese Bestimmung, welche 
übrigens von der bisherigen Judikatur 
abweicht, würde die Unterbrecaung der 
Versicherungsdauer sehr oft nach sich 
ziehen und es würden durch dieselbe 
den betreffenden Angestellten manche 
Beitragsjahre verloren gehen.speziell 
bedenklich ist die Bestimmung, dass 
das Ausfüllen von Fonnularien die Ver- 
sicherungBpflicht ausschllessca soll, 
da hiedurch leicht die Gelegenheit ge
schaffen wird, sich der Versicherungs
pflicht zu entziehen.

Diese Bestimmung würde zweifellos 
die Beisenden, welche früher zumeist 
als Verkäufer u.dgl. nicht versiche- 
rungspfliohtig waren, aus der Versi
ehe rungspfl loht gänzlich ausachlies- 
sen und auch zur Umgehung des Gese
tzes Anlass bieten.

Diese Fassung entspricht der Judi
katur des Verwaltungsgerichtshofes und 
der sozialen Gerechtigkeit, da sonst 
die Pensionisten durch billigeren und 
nicht versicherungspflichtigen Dienst
angebot den Angestellten eine starke 
Konkurrenz machen würden.

L. skł. 301. -- — 200



ABÄ1DERUKGSVORSCHLÄGE. WTIVIERUfiG.

2.5 ist dahin abzuändern, dass ein 
Zusatz hinzukommt: „sofern sie keine 
normalmässlgen, das heisst mit den 
von ihnen versehenen Posten verbunde
nen, Pensionaanspruohe haben.

2.6.Die Worte „mit Öffentlichkeits- 
recnČausgestatteter Lehranstalten... 
und jener Korporationen, di « durch ge
setzlich! Vorschrift sur Erfüllung öf
fentlicher Aufgaben bestimmt sind”; 
sind weiter unten nach den Worten nun
ter der gleichen Voraussetzung auch 
die Angestellten..zu setzen d. 
heisst, diese mit Öffentlichkeitsrecht 
ausgestatteten Lehranstalten und ge
setzlichen Zwangsorganisationen sollen 
auch für den fall des Übertrittes 
ihres Angestellten in eine versiche
rungspflichtige Anstellung zur Über
weisung der l’rämienre serve verpflich
tet sein.

In ï.7 nach den Aorten „die Advcka- 
turs- und Dotariatskandidaten" sind 
die Worte einzuschalten „für die Zelt 
der gesetzlich vorgeschriebenen Be
rufspraxis. .

In z.ll nach dem Worte „Angestell
ten" ist einzuschalten: „mit öster
reichischer StaatsangehÖrigkeits."

Es ist nicht gerecht, die nicht pen
sionsanspruchsberechtigten Angestellten 
des Hohes und des Staates sowie ihrer 
Anstalten und Unternehmungen der Wohl
tat dieses Gesetzes zu entziehen.

Es geht nicht an, dass in ziemlich 
zahlreichen Fällen der Übertritte aus 
derartigen Diensten in einen versiche- 
rungspfllchtigen Dienst die betreffen
den Angestellten den Verlust der Pen
sionsberechtigung für die verflossene 
Dienstzeit erleiden und dass die be
treffenden Dienstgeber dadurch ein Ge
schäft machen, dass sie nicht ver
pflichtet sind, die Prärienreserve zu 
überweisen.

Es kommt bei Advokaturs- und beson
ders bei lotarlatskandldaten nicht sel
ten vor, dass sie vor Erlangung der 
Selbständigkeit als Advokaten oder No
tare invalid werden, oder sterben und 
ihre Familie ohne Versorgung hinterlas
sen.

Im § g
Alinea 1 ist dahin abzuandern,dass 

an Stelle der Klasseneinteilung die 
Bestimmung tritt, dass volle 
Jahresbezuge bis zum Betrage von 7200 
Kr zu versichern alnd.

In Alinea 3 dieses § ist nach den 
Worten „...mit 33 1/3 Prozent des ba
ren Gehaltes" einzuscheiten: „ , im 
letzten Falle jedoch mindestens im 
Betrage von 400 Kr jährlich,”

Im § 7 a.
Im Punkte a/ ist anstatt der Eahl 

600 die Eahl iZQQ zu setzen.

Die Bestimmung, dass volle Dienst
bezüge - analog dem Pensionsnormale 
der Staatsbeamten, der Länder und der 
meisten bestehenden Pensionsfonds - in 
die Versicherung einbezogen werden, ent
spricht der sozialen Gerechtigkeit und 
dem allgemeinen Wunsche der Privatbeam
ten, welche es schwer empfinden, dass 
die Beträge zwischen einzelnen Gehalts
klassen nach bestehendem Gesetze bei 
der Versicherung ausseracht gelassen 
werden. Auch ist das Maximum 3000 Kr 
des versicherten Jahresgeheltes zu ge
ring genommen und gerechterwèlse auf 
7200 Kr hinaufzusetzen.

Dle Jírlvstbeemten Galiziens,insbe- 
sonder^/Tn land- und forstwirtschaftli
chen Betrieben, empfinden es in sehr 
vielon Fällen ausserordentlich schwer, 
dass infolge der Schätzung der Natural
wohnung einschliesslich der freien Be
heizung, Beleucht!gung und Verkö
stigung £: z.B. beim - sehr oft 
bei Ökonomen, Forstadjunkten etc. vor
kommenden - baren Gehalte von nur 400 
Kr jährlich^/ auf nur 33 1/3 Prozent 
dos baren Gehaltes sie der Wohltat der 
gesetzlichen Versicherung entzogen 
werden!

Durch diese Änderung wird die Mög
lichkeit des Verdienstes im ^ebener-

I
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Ira § S.
Absatz 2 hat zu lauten: „Dle Höhe 

des Grundbetrages Ist mit Wfo des ver
sicherten Gehaltebeträges zu bemessen. 
Die Steigerung beträgt jährlich an
derthalb Perzent des versicherten Ge
haltsbetrages". Weitere Bestimmungen 
dieses § sind sinngemäss zu andern.

Zum Absatz 1 kommt folgender Zu
satz: „Die im aktiven Militärdienste 
sugebrächte Zelt Ist als Beitragszeit 
elnzurechnen und hat der Staat fur die 
entsprechende Prämie aufzukomen.

I® § 9.
Der Absatz 2 Ist zu streichen.

Im § 10
ist statt der Zahl 6vö die Zahl 1200 
zu setzen.

Im § 13.
Z.l Ist entweder gänzlich zu strei

chen, oder dieselbe hätte zu lauten: 
,1-wenr seit der Tage der .Eheschlies
sung des Versicherten noch kein vol
ler l-’onat verflossen Ist, es sei dann, 
dass aus der Eheschliessung ein ÏTaoh- 
komme hinterblieben Ist."

Z.2 die Zahl SO.Ist In SS.abzuän
dern.

In 5 15
konat an Stelle des zweiten Satzes 
folgender Satz: Uneheliche Kinder 
eines versicherten Vaters haben An
spruch auf Erziehungsbeiträge, wenn 
der Vater bei Lebzelten diesen An
spruch anmeldet, oder wenn naohgewie
sen wird, dass er bei Lebzeiten für 
Ihren Unterhalt gesorgt hat.

werb des wirtschaftlich ohnehin sehr 
schwachen Privatangestellten billiger
weise ein wenig gehoben.

Diese Änderung entspricht der Än
derung des § 3 durch welche die Ge
halt sklassene inte ilung aufgehoben er
scheint .

Ein alter und gerechter Wunsch der 
Angestellten, welche durch Militär
dienst eine oft langdauernde Unterbre
chung ihrer Versicherungsdauer erlei
den und diesbezüglich den Staatsbeam
ten gleichzustellen wären.

»enn der Privatangestellte für 
die Versicherung auf Krankengeld in 
der Krankenkasse, oder registrierten 
Hilfskasse, oder bei einer Bruderlade 
eine besondere Prämie und für die 
Penslonsversieherang wieder eine be
sondere Prämie zahlt, so ist es recht 
und billig, dass er von jeder dieser 
Versicherungen auch eine besondere 
wenn auch gleichzeitige Leistung be
zieht. in privaten Versicherungen ist 
dies Immer und ausnahmslos der Fall.

Die Begründung aus dem § 7 a 
trifft auch hier zu.

Die Zahl der s.g. Treungen am Ster
bebette, welche jetzt sehr gering Ist, 
wird durch diese Änderung gev/ies nicht 
so ansteigen, dass sie den Versiehe- 
rungstrager schädigen wurde.- anderer
seits erblicken die Angestellten in 
der Beschränkung durch z.l des gelten
den Gesetzes eine grosse Unbilligkeit 
und verlangen allgemein deren Besei
tigung.

Aus obigen Gründen ist auch diese 
Beschränkung zu mildern.

Diese, der sozialen Gerechtigkeit 
entsprechende Änderung, bedarf keiner 
näheren Begründung.

Im § 18
kommt der Zusatz; „Desgleichen haben 
sTupruch auf eine einmalige Abferti
gung a/die hinterbllebcnen Bitem, 
Geschwister u.dgl. nach einem ledigen 
Versicherten ohne Unterschied des Ge-



ABÄEDERDBGSVOaSCHLÄGE. MOfXVIEBOBG«

sohlechtes» welcher erwiesenermassen 
diese Faailienmitglieder erhalten nass« 
te. und b/ die Witwe nach eine» Versi
cherten, der vor Ablauf eines Monates 
nach der Eheschliessung gestorben ist, 
oder die Ehe nach Vollendung dos 55. 
Lebensjahres oder als Invaliditatsren- 
tner geschlossen hat.*

Diese Änderung spricht - wie im 
$ 15 - selbst für sich. »

Bach $ 19 ist folgender neue
$ 19 a

zu setzen: „Dor Staat hat zu jeder Al
ters- und invaliditätsrente, welche 
fur nach diesem Gesetze Versieherte 
flüssig wird» sofern die zur Versiche
rung anrechenbaren Jahresbezüge 4000 
Kr nicht übersteigen, einen Zuschuss 
in der Bähe von 180 K jährlich zt 
leisten, und zwar von Zeitpunkte des 
Inkrafttretens des Gesetzes betref
fend die Sozialversicherung.

Diesen Zuschuss hat der Staat auch 
jenen Personen zu leisten, welche auf 
Grund der obligatorischen Versicherung 
/:§ li/ in Ersatzinstituten eine Inva- 
Tiditlts- oder Altersrente beziehen, in- 
soferne die Statuten dieser Institute 
bezüglich der Invaliditätserklärung die 
Bestimmungen der §§ 8 und 10 dieses Ge
setzes enthalten. Personen, welche auf 
Grund der obligatorischen Versicherung 
/:§ 17 durch Krsatzvertrage eine Inva
lidi tats- oder Altersrente beziehen, ha
ben keinen Anspruch auf den Staatszu- 
sohuse.“

Eine ähnliche Bestimmung ist ein
mal bereits vorgesohlagen gewesen, und 
entspricht die Begrenzung mit versi
cherten 4000 Kr Jahresbezügen und die 
Feststellung des Staatezusohussos cdt 
180 Kr jährlich der sozial höheren 
Stellung der Privatbeamten als die 
der Arbeiter.

Im § 20
ist der Absatz 2 zu streichen.

i 21.
Der Absatz 1 ist zu streichen.
2.2 ist zu streichen.

Bel gegenwärtig allgemein in Ver
wendung stehender Art der æszahlungon 
mittelst der ?osuSparkassenschecks ist 
diese Beetinmng wohl entbehrlich.

Die Begründung zur Änderung des
§ 9 ist auch hier zutreffend.

Es kommt sehr oft vor, dass die 
Invaliditätsrentner und besondere die 
Witwen und Kinder bei ihren Verwandten 
über der Grenze, wo sie leichteren Un
terhalt finden, einen länger dauernden 
Aufenthalt nehmen, wofür ihnen doch 
nicht der Rentenbezug entzogen und 
auch nicht blos eine minderwertige Ab
fertigung zugesproohen werden darf.

Według długoletniego doświadczenia 
naszego,Towarzystwa dość liczne są wy
padki, ze wdowa z dziećmi po urzędniku 
prywatnym, lub nawet sam urzędnik pry
watny emeryt przenosi się z Galicy! na 
śttuzszy lub stały pobyt do swej rodzi
ny pod zaborem rosyjskim lub pruskim, 
gdęle ze swą niską rentą łatwiej może 
wyżyć.

7.
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Ira § 25

sind la Absätze 1 statt der Worte »drei 
Monate” die werte „ein Jahr" zu setzen.

Me Änderung bezweckt die notwen
dige Hintanhaltung der erfahrungsge
mäss ausserordentlich zahlreichen 
leichtfertigen Zurückziehung durch 
stellenlose Angestellte der von ihnen 
selbst geleisteten Prämien und Kürzung 
der gesetzlichen Anwartschaften. Der 
Zeitraum eines Jahres, nach Ablauf 
dessen erst die Pr&rlenruekerstattung 
gewahrt werden soll, bietet mehr Ge
währ hiefür, dass meistens nur in Fal
len dauernder Stellenlosigkeit - was 
dem auch durch das Gesetz bezweckt 
war - diese Leistung An Anspruch ge
nommen werden wird.

Hach § 27 a
ist folgender neue § 27 b zu setzen;

„sämtliche nach diesem Gesetze zu 
gewahrenden Leistungen und Huckerstat
tungen sind exekutionsfrei. "

Im § 28
sind die dorte „oder welche wegen 
Nichtbestanden der Versi ehe rangs- 
pflicht nachträglich von Amts wegen 
aus der Versicherung ausgeschieden 
wurden/ zu streichen.

Im § 33.
Der Absatz 1 hat zu lauten: An 

festen Prämien sind 12 Perzent äes 
versicherten Gehaltabetrages in mo
natlichen Vorausraten zu entrichten."

Diese Änderung entspricht der Be
strebung des Gesetzes, der wirtschaft
lich schwachen Schichte der Privatan
gestellten in allen Lebenslagen ein 
Existenzminimum zu bieten.

Es sollte nicht statthaft sein, 
dass die allgemeine /:staatlicher/ 
Ponsionsanstalt für Angestellte frei
willig Personen versichert, die nach 
dem Gesetze nicht versicherungs
pflichtig sind.

In Anpassung an die Änderungen 
in den §§ 3 und 8.

Ira § 64.
2um Absatz 4 kommt folgender Zu

satz: „in Pallen der Änderung des 
Hechts-oder Eigentumstitel beim 
Menetgeber /:teilweise oder gänzli
che Änderung des Firmatitels, Umbil
dung bei Juristischen Personen, Ver
kauf, Tod, Schenkung u.dgl.j/ ver
bleibt der neue Dienstgeber Mitglied 
des bisherigen Versicherungsträgers, 
solange er nicht ausdrücklich anders 
verfügt."
? a. bGAć «4*“—î/JJSvj

Im § 73
lat Absatz 7 zu streichen.

Diese Änderung empfielt sich nach 
bisheriger Erfahrung notwendig bei Er- 
satzinstituten, um sie vor kurzfristi
gen grundlosen Verlusten an Versioho- 
rungszeiten und Prämientellen in Fal
len zu schützen, in welchen die Dienst
geber im guten Glauben die Änderung 
dos Hechtstitels nicht sofort anmeiden, 
da sie nicht die Absicht haben, den 
Vers!eherangstrager zu ändern.

Durch diesen Absatz wlrď?/irandsatz 
der ipso jure-Versicherung alteriert,

Im Artikel II
sind im Absatz 1 die Worte „im letzte
ren Falle vorbehaltlich des Rechtes 
der Versicherten auf freiwillige 
Fortsetzung der Versicherung

Aua den zu } 28 angegebenen Grün
den.

Artikel IV 
ist zu streichen. Durch die Bestimmung dieses Arti

kels wurde der unerhörte Fall eintre
ten, dass eine gesetzliche staatliche



abäidbhübgsvobschläge»
Anstalt das Beeilt hatte, la einer be
sonderen freiwilligen Tersicherengsab- 
teilung, so wie dies bis nunzu das un
bestritten ausschliessliche Privileg 
der privaten Vereieherungsanstalten 
war, Ihre mtglieder freiwillig auf 
aussergesetzliche Leistungen zu ver
sichern und dadurch den privaten An
stalten als Ersatzinstituten eine 
folgenschwere Konkurrenz zu machen, 
durch welche deren Wirksamkeit er
schwert und gehemmt würde, Ja in 
manchen Pallen auch ihre Existenz hin- 
tangesetzt wäre.-




